
Spezialfahrzeuge – hier gibt es Erleichterungen ab 1. Jänner: 

Ein Sachbezugswert für die Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte ist nicht anzusetzen,  
wenn es sich um Spezialfahrzeuge handelt, die auf Grund ihrer Ausstattung eine andere private 
Nutzung praktisch ausschließen (zB ÖAMTC- oder ARBÖ-Fahrzeuge, Montagefahrzeuge mit 
eingebauter Werkbank)  
oder wenn Berufschauffeure das Fahrzeug (PKW, Kombi, Fiskal-LKW), das privat nicht verwendet 
werden darf, nach der Dienstverrichtung mit nach Hause nehmen, 

Ab 1. Jänner 2026:  
wenn es sich um Kraftfahrzeuge handelt, die nicht zur überwiegenden Personenbeförderung 
gebaut sind und somit nicht der Normverbrauchsabgabe unterliegen (zB Kastenwägen, 
Pritschenwägen). 

Ein Spezialfahrzeug liegt nur dann vor, wenn sich fest verbaute Einbauten (zB Werkstatt, 
Regale, etc.) im Fahrzeug befinden.  
Leicht entfernbare Einbauten reichen für die Einstufung als Spezialfahrzeug nicht aus. 

Insofern das Spezialfahrzeuge bzw. Kraftfahrzeuge, die nicht zur überwiegenden 
Personenbeförderung gebaut sind und somit nicht der Normverbrauchsabgabe unterliegen, 
anderweitig privat genutzt werden, ist ein Sachbezug nach den allgemeinen Vorgaben zu 
berücksichtigen  

Von einer privaten Nutzung ist nicht auszugehen, wenn diese seitens des Arbeitgebers 
nachweislich untersagt wurde.  

 


